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Ich hab in dem Thread schon einmal das entsprechende Urteil des BVerwG zitiert. Um es ganz
offen und leicht verständlich zu sagen Wolfgang Autenrieth: deine Rechtsauffassung
widerspricht so eklatant herrschender Lehre, dass sie absolut unvertretbar erscheint.

Die Aussage eines Schülers, dass er zwei Seiten einfach auswendig gelernt hat und diese zuerst
Mal ohne jeden Aufgabenbezug aufgeschrieben hat, ist ganz offensichtlich eine
Schutzbehauptung, das würde nicht einmal in NRW von der Bezirksregierung kassiert werden
und die ist oft ebenso unvertretbar schülerfreundlich, weil von Seiten der Schule ja keine Klage
droht.
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